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Waldgenossenschaft Remscheid e.G., Remscheid

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2025
AKTIVA
 

EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR
 

A. Anlagevermögen
 

I. Sachanlagen
 

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken 951.047,90 835.403,62

 
II. Finanzanlagen

 

1. Beteiligungen 2.000,00 2.000,00
2. Sonstige Ausleihungen 300.000,00 0,00

302.000,00 2.000,00
 

Summe Anlagevermögen 1.253.047,90 837.403,62
 

B. Umlaufvermögen
 

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegen-
stände

 

Sonstige Vermögensgegenstände 8.167,51 5.329,87
 

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut-
haben bei Kreditinstituten und Schecks 304.494,27 722.214,73

 

Summe Umlaufvermögen 312.661,78 727.544,60
 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 170,25
 

1.565.709,68 1.565.118,47

PASSIVA
 

EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR
 

A. Eigenkapital
 

I. Geschäftsguthaben
1. der verbleibenden Mitglieder 1.337.000,00 1.338.000,00
2. der ausscheidenden Mitglieder 6.500,00 4.500,00
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen 8.000,00 9.500,00

1.351.500,00 1.352.000,00
 

II. Ergebnisrücklagen
 

1. Gesetzliche Rücklage 17.563,66 13.555,97
2. Andere Ergebnisrücklagen 117.706,47 92.719,67

135.270,13 106.275,64
 

III. Bilanzgewinn 36.069,16 24.986,80
 

Summe Eigenkapital 1.522.839,29 1.483.262,44
 

B. Rückstellungen
 

1. Steuerrückstellungen 15.185,00 0,00
2. Sonstige Rückstellungen 8.200,00 31.695,00

23.385,00 31.695,00
 

C. Verbindlichkeiten
 

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-
gen 4.517,59 9.412,06

2. Sonstige Verbindlichkeiten 6.478,47 22.415,64
10.996,06 31.827,70

 
D. Rechnungsabgrenzungsposten 8.489,33 18.333,33

 

1.565.709,68 1.565.118,47
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2025

EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR
 

1. Umsatzerlöse 68.888,52 65.570,73
 

2. Sonstige betriebliche Erträge 12.066,61 170,25
 

3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und

Betriebsstoffe und für bezogene
Waren 1.708,40 0,00

b) Aufwendungen für bezogene Leistun-
gen 17.437,80 25.131,38

19.146,20 25.131,38
 

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 14.045,54 12.497,60
 

5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 13.237,94 11.989,25
 

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 173,00 0,00
 

7. Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag 20.751,48 12.338,14

 

8. Ergebnis nach Steuern 40.076,85 27.763,11
 

9. Jahresüberschuss 40.076,85 27.763,11
 

10. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 24.986,80 30.584,39
 

11. Einstellungen in Ergebnisrücklagen
a) in die gesetzliche Rücklage 4.007,69 2.776,31
b) in anderen Ergebnisrücklagen 24.986,80 30.584,39

28.994,49 33.360,70
 

12. Bilanzgewinn 36.069,16 24.986,80
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ANHANG 2025

1. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Genossenschaft ist unter der Firma Waldgenossenschaft Remscheid eG mit Sitz in

Remscheid beim Amtsgericht Wuppertal unter der Registernummer GnR 273 eingetragen.

Der Jahresabschluss der Waldgenossenschaft Remscheid e.G., Remscheid, wurde auf

der Grund lage der Rech nungsle gungsvor schrif ten des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Genossenschaftsgesetzes

zu beach ten.

Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im An-

hang gemacht werden können, sind überwiegend im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Genossenschaft eine kleine

Genossenschaft. 

Abweichend zum Vorjahr wurden die ausstehenden Ertragsteuerzahlungen für das Ge-

schäftsjahr unter den Steuerrückstellungen und nicht wie im Vorjahr unter den sonstigen

Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Vorjahreswerte sind dahingehend nur eingeschränkt

vergleichbar.

Abweichend zum Vorjahr wurden die Zinserträge unter den Sonstigen Zinsen und ähnli-

chen Erträgen statt unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

Die Beiträge zur landwirtschaftlichen Unfallkasse wurden statt unter dem Personalauf-

wand unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

Die Vorjahreswerte der Gewinn- und Verlustrechnung wurden zur besseren Vergleichbar-

keit jeweils angepasst.
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2. ANGABEN ZUR BILANZIERUNG UND BEWERTUNG

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten an gesetzt.

Da es sich ausnahmslos um nicht abnutzbare Vermögengsgegenstände handelt, erfolgte

kein Abschreibung. 

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag an-

gesetzt. 

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit den Nominalwerten bilanziert.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Höhe gebildet, in der im Berichtsjahr Zah-

lungen erfolgten, die Ertrag für das Folgejahr oder spätere Perioden darstellen.

Das Kapital ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht ver-

anlagten Steuern und wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung

notwendigen Erfüllungsbetrages ge bil det.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten  in

Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages

angesetzt. Da bei wur den al le er kenn ba ren Ri si ken be rück sich tigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tages werte über

den Rück zah lungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Ta geswert

an ge setzt.

Ein weiterer Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vor-

jahr fand nicht statt.
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3. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER 
    BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Entwicklung des Geschäftsguthabens

31.12.2025 31.12.2024
Geschäftsguthaben insgesamt 1.351.500,00 1.352.000,00
davon Mindestkapital 1.216.800,00 1.215.000,00

Das Geschäftsguthaben und die Haftsumme haben sich im Geschäftsjahr

um EUR -500,00 verändert.

Ergebnisrücklagen

Der Bilanzgewinn des Vorjahres in Höhe von EUR 24.986,80 wurde gemäß Beschluss der

Generalversammlung in die an deren Ergebnisrücklagen eingestellt.

Im laufenden Jahr wurden in die gesetzliche Rücklage 10 % des Jahresüberschusses

gem. § 41 der Satzung der Genossenschaft eingestellt, und zwar in Höhe von

EUR 4.007,69.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer als einem Jahr beträgt EUR

2.850,00 (Vorjahr: EUR 3.450,00).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt

EUR 10.996,06 (Vorjahr: EUR 31.827,70).

Mitgliederentwicklung

Im Geschäftsjahr hat sich der Bestand an Mitgliedern wie folgt entwickelt:

Mitglieder Anteile
Bestand am 31.12.2024 368 2.704
Zugänge 12 27
Abgänge 2 28
Bestand am 31.12.2025 378 2.703
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Zuständiger Prüfverband

Die Genossenschaft ist Mitglied des gesetzlichen Prüfungsverbandes:

Genoverband e.V.

Verwaltungssitz Düsseldorf

Ludwig-Erhard-Allee 20

40227 Düsseldorf

Vorstand

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Genossenschaft

durch die Mitglieder des Vorstands

 Lutz Uwe Magney    und

 Jutta Velte

ehrenamtlich geleitet.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr wie folgt zusammen:

 Ronald Paas, Vorsitzender

 Burkard Kretschmann, stellvertretender Vorsitzender (bis 01.11.2025)

 Anette Wolff

 Dr. Gregor Kaiser (ab 01.11.2025)

Remscheid, Lutz Uwe Magney und Jutta Velte



Allgemeine Auftragsbedingungen 

für 

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

vom 1. Januar 2024 

1. Geltungsbereich 

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts­
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend ,,Wirtschaftsprüfer'' genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt­
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist. 

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt­
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu. 

2. Umfang und Ausführung des Auftrags 

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein 
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät­
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach­
verständiger Personen zu bedienen. 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei 
betriebswirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform. 

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie­
ßenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflich­
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge­
rungen hinzuweisen. 

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers 

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite­
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor­
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla­
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh­
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge­
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll­
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt­
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit 

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen. 

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt­
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz­
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden 
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein­
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt. 

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte 

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al­
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

lizenziert für/Licensed to: Hübenthal & Partner mbB 1 4306362 1 301 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts­
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er­
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich. 

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers 

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers 
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen - sei es im Ent­
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset­
zes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet. 

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und 
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf­
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig. 

7. Mängelbeseitigung 

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül­
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück­
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre­
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte­
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9. 

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un­
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü­
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver­
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten 
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei­
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers 
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße­
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl­
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz 

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstän­
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 
dieser Schweigepflicht entbindet. 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo­
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da­
tenschutz beachten. 

9. Haftung 

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der 
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts­
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur­
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht 
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen. 

50341 
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